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MITTEILUNGSBLATT
der Verwaltungsgemeinschaft WARTENBERG
und der Mitgliedsgemeinden Berglern, Langenpreising, Wartenberg

VERWALTUNG
Rathaus Wartenberg,
Marktplatz 8, 85456 Wartenberg
Tel.  08762/7309-0, Fax 7309-129
Öffnungszeiten:
Mo 8:30-12 Uhr Bürgerbüro nur mit Terminvereinbarung
Di + Fr 8-12 Uhr,
Mi 8-12 Uhr Bürgerbüro nur mit Terminvereinbarung
Do 8-12 Uhr und 13:30-18 Uhr
Berglern
1. Bgm. Anton Scherer,
Dienststd.: jed. 1. Mo. 18-19:30 Uhr, 
Erdinger Str. 1 (im ehem. Lehrerwohngebäude)
oder n. tel. Vereinbarung unter 08762/7309-150
e-mail: info@berglern.de · http://www.berglern.de

Langenpreising
1. Bgm. Josef Straßer, Tel. 7309-170
Dienststd.: jed. 1. Mo. 17:30-18:30 Uhr im Raum
der Mittagsbetreuung in der Grundschule 
Langenpreising, Prisostr. 2, 85465 Langenpreising 
oder nach tel. Vereinbarung unter Tel. 7309-180
info@langenpreising.de · http://www.langenpreising.de

Wartenberg
1. Bgm. Christian Pröbst, Tel. 08762/7309-130
Dienststd.: jed. Do. 17-18 Uhr im Bürgermeister-
büro, Rathaus Wartenberg. Bitte um vorherige 
Anmeldung unter Tel. 08762/7309-120
info@wartenberg.de · http://www.wartenberg.de

Wichtige Telefonnummern
Nachbarschaftshilfe                  0172/1313135
Grundschule Berglern                               1637
Grundschule Langenpreising                    5353
Grund- u. Mittelschule Wartenberg          878
Mittagsbetreuung Wartenberg       0160/3641902
Josefsheim Wartenberg                                    735590
(Kinderkrippe „Nikolaus, Kinderhort „Die wilden Wawittel,
Tagespflegegruppe „Anna” u. Mittagsbetreuung Berglern)
Kindertagesstätte I „Zwergerlhaus“ Berglern     2888
Kindertagesstätte II „Die Strolche“ Berglern      727924-0
Kinderhort Berglern                         727924-13
Kindertagesstätte Villa Regenbogen
Langenpreising                                       727498
Kinderhaus St. Martin Langenpreising      5544
Haus für Kinder Wartenberg               42621-0
Pfarrkinderhaus Wartenberg                    5763
Medienzentrum Wartenberg               726246
Öffnungszeiten: 
Di., Mi., Do. 15-18 Uhr, 
Fr. 10-12 Uhr u. 15-18 Uhr u. Sa. 10-13 Uhr
Familienstützpunkt               0151/23 69 64 76
Wartenberg
Pflegekrisendienst            Tel. 08122/976 282 
für Berglern und Langenpreising

Bauhof Wartenberg                 08762/729808
Kläranlage Wartenberg       08709/915105-0
Abwasserzweckverband            08122/498-0 
Bauhof Berglern                     08762/7271151
Wasserzweckverband Berglerner Gruppe 1717
Meldestelle Wasserstörung          09938/919330
Stördienst Erdgas                       08122/97790

Stördienst Strom
Wartenberg: Bayernwerk        0941/28003366
Berglern, Manhartsdorf          08122/407112
Langenpreising                      08762/7267776

Recyclinghof Berglern
Öffnungszeiten: April bis Oktober
Mittwoch                                     16 bis 18 Uhr
Samstag                                          9 bis 12 Uhr

Recyclinghof Wartenberg, Thenner Str. 56
Öffnungszeiten: März bis Oktober
Montag, Mittwoch u. Freitag  15 bis 18 Uhr
Samstag                                          9 bis 13 Uhr
Weitere Entsorgungsmöglichkeiten:
Lindenstr. und Strogenstr. 67 (Parkplatz Edeka)

Recyclinghof Langenpreising, Deutlmoos
Öffnungszeiten: März bis Oktober
Dienstag 16 bis 18 Uhr | Samstag 9 bis 12 Uhr

Verwaltungsgemeinschaft Wartenberg
Fundsache
Folgende Gegenstände wurden im Bürgerbüro der Verwaltungsge-
meinschaft abgegeben:
01.07., Wartenberg, Pfarrer-Rotter-Straße an der Bushaltestelle, Air-
pods
02.07., Wartenberg, Schrader-Velgen-Ring, Tablet
Anfragen richten Sie bitte an das Bürgerbüro der VG, Tel. 7309-0

Veröffentlichung Eheschließungen Juni 2025
Folgende Eheschließungen, bei denen die Paare mit der Veröffent-
lichung einverstanden sind, fanden im Juni 2025 beim Standesamt
Wartenberg statt
28.06.2025
Herr Belal Ahmad Nabizada, wohnhaft in München und Frau Nila
Anwar, geb. Nabizada, wohnhaft in Langenpreising

Gemeinde Berglern
Widmung der öffentlichen Straße „St.-Florian-Weg“ 

Der Gemeinderat Berglern hat mit Beschluss vom 24.06.2025 fol-
gende Widmung beschlossen:

Die im Gemeindegebiet Berglern gelegene Straße „St.-Florian-Weg“
mit der Flur Nr. 350/6 und 350/12 wird für den öffentlichen Verkehr
als Ortsstraße (Art. 6 i.V.m. Art 46 BayStrWG) gewidmet und ist im
beiliegendem Lageplan rot gekennzeichnet.

Bezeichnung der Straße St.-Florian-Weg
Anfangspunkt km 0,000 Wartenberger Straße, ED 2,

Flur Nr. 352/1 (geplante Verschmelzung:
Flur Nr. 350/13 mit Flur Nr. 352/1)

Endpunkt km 0,102: Mitte Flur Nr. 350/0
Länge km 0,102
Straßenklasse Ortsstraße
Flurnummer 350/6 + 350/12 (geplante Verschmel-

zung: Flur Nr. 350/12 mit Flur Nr.
350/6).

Widmungsbeschränkung ---
Träger der Straßenbaulast Gemeinde Berglern
Gemeinde Gemeinde Berglern
Landkreis Erding
Regierungsbezirk Oberbayern
Gründe für die Widmung Widmung in Bezug auf Bebauungsplan

„Sondergebiet Lebensmitteleinzelhan-
del“, 1. Änderung“

Als Träger der Straßenbaulast wird auf der gesamten Fläche die Ge-
meinde Berglern bestimmt.
Die Übergabe für den öffentlichen Verkehr erfolgt am Tage nach der
amtlichen Bekanntmachung der Widmungsverfügung.
Die Widmungsverfügung und ihre Begründung können im Rathaus
der Verwaltungsgemeinschaft Wartenberg, Zimmer 219, Marktplatz
8, 85456 Wartenberg, eingesehen werden.

Amtlicher Teil
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Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese Widmungsverfügung kann innerhalb eines Monats
nach seiner Bekanntgabe Klage bei dem Bayerischen Verwaltungs-
gericht München, Bayerstraße 30, 80335 München schriftlich oder
zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses
Gerichts erhoben werden. Die Klage muss den Kläger, den Beklagten
(Markt Wartenberg) und den Gegenstand des Klagebegehrens be-
zeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Be-
gründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen ange-
geben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift
beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschrif-
ten für die übrigen Beteiligten beigefügt werden.
Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:
* Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht
zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! Nähere In-
formationen zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen ent-
nehmen Sie bitte der Internetpräsenz der Bayerischen Verwaltungs-
gerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de).
Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungs-
gerichten infolge der Klageerhebung grundsätzlich eine Verfahrens-
gebühr fällig

Gemeinde Berglern
Wartenberg, 07.07.25
Anton Scherer, Erster Bürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung;
Inkrafttreten des Bebauungsplans „Bajuwarenhof Ost“

Der Gemeinderat Berglern hat mit Beschluss vom 24.06.2025 den
Bebauungsplan „Bajuwarenhof Ost“ als Satzung beschlossen. Dieser
Beschluss wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3 des Baugesetzbuchs
(BauGB) ortsüblich bekannt gemacht. Mit dieser Bekanntmachung
tritt der Bebauungsplan in Kraft. 
Jeder kann den Bebauungsplan und die Begründung mit den Anla-
gen sowie die zusammenfassende Erklärung bei der Gemeindever-
waltung, Zimmer 219, Marktplatz 8, 85456 Wartenberg während
der üblichen Öffnungszeiten einsehen und über deren Inhalt Aus-
kunft verlangen. 
Weiterhin kann der Bebauungsplan und die Begründung mit den
Anlagen sowie die zusammenfassende Erklärung im Internet auf der
Homepage der Gemeinde Berglern und im Internetportal des Lan-
des Bayern eingesehen werden.
Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung
von Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln der Abwä-
gung sowie die Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 BauGB wird hinge-
wiesen.
Unbeachtlich werden demnach
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Ver-

letzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche

Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungs-
plans und des Flächennutzungsplans und

3. nach § 214 Absatz 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungs-
vorgangs,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Flä-
chennutzungsplans oder der Satzung schriftlich gegenüber der Ge-
meinde unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sach-
verhalts geltend gemacht worden sind. Satz 1 gilt entsprechend,
wenn Fehler nach § 214 Absatz 2a beachtlich sind.
Außerdem wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2
sowie Abs. 4 BauGB hingewiesen. Danach erlöschen Entschädi-
gungsansprüche für nach den §§ 39 bis 42 BauGB eingetretene Ver-
mögensnachteile, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach Ablauf
des Kalenderjahres, in dem die Vermögensnachteile eingetreten
sind, die Fälligkeit des Anspruches herbeigeführt wird.

Gemeinde Berglern
Wartenberg, 30.06.2025
gez. Anton Scherer, Erster Bürgermeister

Berglerner Ferienprogramm 2025 – Sommer voller Spaß und Ab-
wechslung

Liebe Berglernerinnen und Berglerner,
das diesjährige Ferienprogramm der Gemeinde Berglern ist veröf-
fentlicht – und es bietet wieder viele spannende, kreative und sport-
liche Angebote für Kinder und Jugendliche!
Ob Basteln, Bewegung, Natur erleben oder gemeinsame Ausflüge
– für jeden ist etwas dabei. Zahlreiche Vereine, Organisationen und
engagierte Helferinnen und Helfer haben sich tolle Aktionen über-
legt, um den Sommer in Berglern bunt und erlebnisreich zu gestalten.
Vielen Dank für das große Engagement und die gute Zusammenar-
beit!!
Das Programm ist nun auch online über die Gemeindehomepage
abrufbar.
Auch sind herzlich alle Jugendliche und Erwachsene willkommen,
die sich aktiv am Berglerner Ferienprogramm über einen Verein
oder eine Organisation beteiligen und einen Aktionstag selbst mit-
gestalten wollen. Bei Interesse bitten wir um eine Kontaktaufnahme
unter der E-Mailadresse info@berglern.de oder der Telefonnummer
08762/7309-150. 
Wir freuen uns über viele teilnehmende Kinder und wünschen allen
einen tollen Ferien-Sommer!

gez. Anton Scherer
Erster Bürgermeister

Obsternte für alle – Gelbe Bänder zeigen: Hier darf gepflückt werden!

In Berglern dürfen künftig alle Bürgerinnen und Bürger an bestimm-
ten Bäumen kostenlos Obst ernten. Diese Bäume sind mit gelben
Bändern gekennzeichnet.
Folgende Bereiche sind Teil der Aktion:
Am Dorfanger, Schulgelände, Pfarrgarten, An der Mühle (östlich),
Spielplatz an der Ridinger Straße
Bitte gehen Sie sorgsam mit den Bäumen um und ernten Sie nur,
was Sie selbst verwerten können. Viel Freude beim Pflücken und
Genießen!

Ihre Gemeinde Berglern

Gemeinde Langenpreising
Ferienprogramm Langenpreising 2025

Liebe Bürgerinnen und Bürger, liebe Kinder und Jugendliche, 
auch in diesem Jahr gibt es in der Gemeinde Langenpreising wieder
ein Ferienprogramm, damit es in den großen Sommerferien nicht
langweilig wird! 
Die Programmhefte wurden in der Grundschule verteilt und liegen
zudem im Dorfladen und der Metzgerei Haslacher aus. 
Außerdem ist das Ferienprogramm ich in digitaler Form auf unserer
Homepage unter www.vg-wartenberg.de/langenpreising zu finden. 



Die Jugendreferenten sowie der Erste Bürgermeister bedanken sich
an dieser Stelle bei allen Beteiligten und insbesondere den Pro-
grammveranstaltern für die Mitarbeit und wünschen viel Spaß mit
dem Ferienprogramm!

BEKANNTMACHUNG DER TAGESORDNUNG
Am Dienstag, 15.07.2025, um 19:00 Uhr findet im Mehrzweck-
raum der GS Langenpreising, Prisostr. 2, 85465 Langenpreising

eine Sitzung des Gemeinderates Langenpreising
mit folgender Tagesordnung statt.

Vorab findet ein nichtöffentlicher Tagesordnungspunkt statt.
2. Konzept zur Klärschlammentsorgung
3. 21. Änderung des Flächennutzungsplanes
3.1 Behandlung der Stellungnahme der Handwerkskammer fur̈

Mun̈chen und Oberbayern
3.2 Behandlung der Stellungnahme des Landratsamtes Erding-

Wasserrecht
3.3 Behandlung der Stellungnahme der Regierung von Oberbay-

ern- Höhere Landesplanungsbehörde
3.4 Behandlung der Stellungnahme des Wasserwirtschaftsamtes

Mun̈chen
3.5 Behandlung der Stellungnahme der DB Energie GmbH
3.6 Behandlung der Stellungnahme des Bayerischen Landesamtes

fur̈ Denkmalpflege
3.7 Behandlung der Stellungnahme des Amtes fur̈ Ernährung,

Landwirtschaft und Forsten
3.8 Billigungs- und Auslegungsbeschluss
4. Bebauungplan Tiny-Häuser
4.1 Behandlung der Stellungnahme des Bayerischen Landesamtes

fur̈ Denkmalpflege
4.2 Behandlung der Stellungnahme der Handwerkskammer fur̈

Mun̈chen und Oberbayern
4.3 Behandlung der Stellungnahme des Landratsamtes Erding-

Wasserrecht
4.4 Behandlung der Stellungnahme der Regierung von Oberbay-

ern- Höhere Landesplanungsbehörde
4.5 Behandlung der Stellungnahme des Landratsamtes Erding- Un-

tere Immissionsschutzbehörde
4.6 Behandlung der Stellungnahme des Wasserwirtschaftsamtes

Mun̈chen
4.7 Behandlung der Stellungnahme des Landratsamtes Erding-

Technische Bauaufsicht/Bauleitplanung
4.8 Behandlung der Stellungnahme des Landratsamtes Erding- Un-

tere Naturschutzbehörde
4.9 Behandlung der Stellungnahme des Amtes fur̈ Landwirtschaft,

Ernährung und Forsten Erding
4.10 Billigungs- und Auslegungsbeschluss
5. Erweiterung Gewerbegebiet Straßäcker- Beratung und Be-

schlussfassung
6. Antrag der Freiwilligen Feuerwehr Langenpreising auf

Grun̈dung einer Kinderfeuerwehr
7. Bestellung einer Gemeindewahlleitung und dessen Stellver-

tretung fur̈ die Allgemeinen Kommunalwahlen am 08.03.2026
8. Festlegung der Verguẗung fur̈ Praktikanten im sozialpädagogi-

schen Einfuḧrungsjahr
9. Bekanntgabe von Beschlus̈sen aus nichtöffentlicher Sitzung,

deren Geheimhaltungsgrund entfallen ist
10. Bericht aus den Ausschus̈sen und aus Sitzungen von Gemein-

schaften und Institutionen, deren Mitglied die Gemeinde ist
11. Genehmigung der Niederschrift ub̈er die öffentliche Sitzung

vom 03.06.2025
12. Bekanntgaben und Anfragen
Anschließend findet eine nichtöffentliche Sitzung statt.

Wartenberg, 04.07.2025
gez. Josef Straßer, Erster Bur̈germeister

Markt Wartenberg
Öffentliche Bekanntmachung;
Inkrafttreten des Bebauungsplans „Kleinfeld West“, 1. Änderung

Der Bau-, Umwelt- und Verkehrsausschuss Wartenberg hat mit Be-
schluss vom 30.06.2025 den Bebauungsplan „Kleinfeld West“, 1. Än-
derung als Satzung beschlossen. Dieser Beschluss wird hiermit
gemäß § 10 Abs. 3 des Baugesetzbuchs (BauGB) ortsüblich bekannt
gemacht. Mit dieser Bekanntmachung tritt die Bebauungsplanän-
derung in Kraft. 
Jeder kann den Bebauungsplan mit der Begründung bei der Ge-
meindeverwaltung, Zimmer 219, Marktplatz 8, 85456 Wartenberg
während der üblichen Öffnungszeiten einsehen und über deren In-
halt Auskunft verlangen. 
Weiterhin kann der Bebauungsplan mit der Begründung im Internet
auf der Homepage des Marktes Wartenberg und im Internetportal
des Landes Bayern eingesehen werden.
Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung
von Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln der Abwä-
gung sowie die Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 BauGB wird hinge-
wiesen.
Unbeachtlich werden demnach
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Ver-

letzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche

Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungs-
plans und des Flächennutzungsplans und

3. nach § 214 Absatz 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungs-
vorgangs,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Flä-
chennutzungsplans oder der Satzung schriftlich gegenüber der Ge-
meinde unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sach-
verhalts geltend gemacht worden sind. Satz 1 gilt entsprechend,
wenn Fehler nach § 214 Absatz 2a beachtlich sind.
Außerdem wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2
sowie Abs. 4 BauGB hingewiesen. Danach erlöschen Entschädi-
gungsansprüche für nach den §§ 39 bis 42 BauGB eingetretene Ver-
mögensnachteile, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach Ablauf
des Kalenderjahres, in dem die Vermögensnachteile eingetreten
sind, die Fälligkeit des Anspruches herbeigeführt wird.

Markt Wartenberg
Wartenberg, 03.07.2025
gez. Christian Pröbst, Erster Bürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung;
Inkrafttreten des Bebauungsplans „Wartenberg West II“, 1. Ände-
rung

Der Bau-, Umwelt- und Verkehrsausschuss Wartenberg hat mit Be-
schluss vom 30.06.2025 den Bebauungsplan „Wartenberg West II“,
1. Änderung als Satzung beschlossen. Dieser Beschluss wird hiermit
gemäß § 10 Abs. 3 des Baugesetzbuchs (BauGB) ortsüblich bekannt
gemacht. Mit dieser Bekanntmachung tritt die Bebauungsplanän-
derung in Kraft. 
Jeder kann den Bebauungsplan mit der Begründung bei der Ge-
meindeverwaltung, Zimmer 219, Marktplatz 8, 85456 Wartenberg
während der üblichen Öffnungszeiten einsehen und über deren In-
halt Auskunft verlangen. 
Weiterhin kann der Bebauungsplan mit der Begründung im Internet
auf der Homepage des Marktes Wartenberg und im Internetportal
des Landes Bayern eingesehen werden.
Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung
von Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln der Abwä-
gung sowie die Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 BauGB wird hinge-
wiesen.
Unbeachtlich werden demnach
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Ver-

letzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche
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Weiterhin kann der Bebauungsplan mit der Begründung im Internet
auf der Homepage des Marktes Wartenberg und im Internetportal
des Landes Bayern eingesehen werden.
Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung
von Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln der Abwä-
gung sowie die Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 BauGB wird hinge-
wiesen.
Unbeachtlich werden demnach
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Ver-

letzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche

Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungs-
plans und des Flächennutzungsplans und

3. nach § 214 Absatz 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungs-
vorgangs,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Flä-
chennutzungsplans oder der Satzung schriftlich gegenüber der Ge-
meinde unter Darlegung des die Verletzung begründenden
Sachverhalts geltend gemacht worden sind. Satz 1 gilt entspre-
chend, wenn Fehler nach § 214 Absatz 2a beachtlich sind.
Außerdem wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2
sowie Abs. 4 BauGB hingewiesen. Danach erlöschen Entschädi-
gungsansprüche für nach den §§ 39 bis 42 BauGB eingetretene Ver-
mögensnachteile, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach Ablauf
des Kalenderjahres, in dem die Vermögensnachteile eingetreten
sind, die Fälligkeit des Anspruches herbeigeführt wird.
Markt Wartenberg

Markt Wartenberg
Wartenberg, 03.07.2025
gez. Christian Pröbst, Erster Bürgermeister

Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungs-
plans und des Flächennutzungsplans und

3. nach § 214 Absatz 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungs-
vorgangs,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Flä-
chennutzungsplans oder der Satzung schriftlich gegenüber der Ge-
meinde unter Darlegung des die Verletzung begründenden
Sachverhalts geltend gemacht worden sind. Satz 1 gilt entspre-
chend, wenn Fehler nach § 214 Absatz 2a beachtlich sind.
Außerdem wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2
sowie Abs. 4 BauGB hingewiesen. Danach erlöschen Entschädi-
gungsansprüche für nach den §§ 39 bis 42 BauGB eingetretene Ver-
mögensnachteile, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach Ablauf
des Kalenderjahres, in dem die Vermögensnachteile eingetreten
sind, die Fälligkeit des Anspruches herbeigeführt wird.

Markt Wartenberg
Wartenberg, 03.07.2025
gez. Christian Pröbst, Erster Bürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung;
Inkrafttreten des Bebauungsplans „Zustorfer Straße“, 2. Änderung

Der Bau-, Umwelt- und Verkehrsausschuss Wartenberg hat mit Be-
schluss vom 30.06.2025 den Bebauungsplan „Zustorfer Straße“, 2.
Änderung als Satzung beschlossen. Dieser Beschluss wird hiermit
gemäß § 10 Abs. 3 des Baugesetzbuchs (BauGB) ortsüblich bekannt
gemacht. Mit dieser Bekanntmachung tritt die Bebauungsplanän-
derung in Kraft. 
Jeder kann den Bebauungsplan mit der Begründung bei der Ge-
meindeverwaltung, Zimmer 219, Marktplatz 8, 85456 Wartenberg
während der üblichen Öffnungszeiten einsehen und über deren In-
halt Auskunft verlangen. 
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Abfallwirtschaft
Abfuhrtermine Blaue Papiertonne 

Wartenberg D Dienstag, 15.7. 
Langenpreising 2 Dienstag, 15.7.
Zustorf mit Außenbereich (Rosenau/Semptablass)

Gemeinde Berglern
Veranstaltungshinweis des SV Eintracht Berglern
Ordentliche Mitgliederversammlung

Der SV Eintracht Berglern lädt alle seine Mitglieder ein zur Jahres-
hauptversammlung des SV Eintracht Berglern am Freitag, 25.7., um
19:30 Uhr im La Vita e Bella in Berglern.
Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Gedenken an verstorbene Mitglieder
3. Bericht des Vorstandes
4. Bericht aus den Abteilungen
5. Bericht Schatzmeister
6. Bericht der Kassenprüfer
7. Entlastung der Vorstandschaft
8. Bestätigung der Abteilungsleiter
9. Ehrungen
10. Neuwahlen
11. Wünsche und Anträge
(Anträge sind bis spätestens 15.07.2025 schriftlich einzureichen)

Mit sportlichen Grüßen
Franz Knittler, 1. Vorsitzender

Aus dem Kirchenanzeiger der Pfarrei St. Peter und Paul Berglern
So. 13.7.
10:00 Jubiläumsgottesdienst zum 75-jährigen Bestehen der Kath.

Landjugend Berglern, musikal. gest. v. d. Gruppe Ton in Ton
14:00 Niederlern: Taufe Anna Emilia und Johannes Paul Stemmer
Di. 15.7. Hl. Bonaventura, Bischof, Kirchenlehrer
19:00 Niederlern: EUCHARISTIEFEIER

Gemeinde Langenpreising
GOTTESDIENSTORDNUNG
der Pfarrei Langenpreising und Zustorf
Sa. 12.7.
19:00 Vorabendmesse, Amt f. † Franz und Magdalena Buchner v.

Marianne Deutinger, f. † Tochter Christine u. bds. † Elt. v.
Maria u. Georg Reithmeier, f. † Elt. v. Anneliese Danner, Dank-
amt v. Fam. Reiner, f. † d. Fam. Bauer v. Fam. Reiner, f. † Elt.,
Schwiegerelt. u. Geschw. v. Leni Reiner, f. † Elt. u. Großelt. v.
Georg Böck, f. † Elt., Großelt. u. Bruder v. Angelika Böck u. f.
† Onkeln u. Tanten v. Angelika u. Georg Böck

So. 13.7.
8:30 Zustorf: EUCHARISTIEFEIER, Amt f. d. Armen Seelen
Mi. 16.7. Sel. Irmengard, Äbtissin
19:00 Zustorf: Messfeier, Amt f. † Elt., Schwiegerelt., Schwester An-

neliese u. Nichte Kathrin Rauscher v. Peter Fischer, f. † Tante
Maria u. Onkel Hans Lehrhuber v. Maria Fischer m. Geschw.,
f. † Grete u. Josef Brielmayr, Hardt v. Maria u. Peter Fischer,
f. † Großelt., Onkel, Tanten, Cousin u. Schwager v. Andreas
Mair u. f. † Schwiegerelt., Schwägerin u. Schwager v. Fam.
Andreas Mair

Markt Wartenberg
Wochenmarkt z’Wartenberg

Am Samstag, 12.7., findet von 8 bis 13 Uhr der monatliche Wochen-
markt statt.

Nichtamtlicher Teil
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Es werden folgende Waren angeboten:
Kattner Michael Nudeln, Eier, Obst und Gemüse aller Art

Feldbacher Josef Brot, Käse, Speck, Schnaps, Likör, Bison,
Süßes (Süße Brezen, Topfenstrudel, Bäu-
erliche Produkte

Fischerei Gantner Fischverkauf

Pöppl Michaela Kreative Weidenkunst
zwischen 8- 10.30 Uhr, bei schönen Wetter: Vorführung wie ein

Wiener Stuhlgeflecht entsteht

Schritt für Schritt e.V. Handarbeiten: Socken, Kinderwesten,
(nur bei schönem Wetter) Trachtentaschen, Geschenkrollen, Duft-

säckchen, Topflappen, Marmeladen

Partyservice Kaffee, Kuchen, Schmalzgebäck, 
Christine Müller Getränke und Deftiges

Silkyway`s Kreativ Raum Selbstgemachte Grußkarten, Notizbü-
cher, von Dekorativem bis zu selbst ge-
machten Gebrauchsgegenständen aus
Papier und Wolle

„aufgnodlt“ Regina Weber handgefärbte Wolle, handgestrickte So-
cken, kleine Filzpakete und natürlich mit
Ihrem Spinnrad und Zubehör.

Am Kultursommerstand können Sie Tickets für den diesjährigen Kul-
tursommer 2025 vor Ort erwerben.

Auftritt am Samstag, den 12. Juli

Auftritt am Mittwoch, den 16. Juli

Wir freuen uns auf Sie – Auf nach Wartenberg! 

Kameradschaftsabend des KSK

Die Krieger- und Soldatenkameradschaft Wartenberg trifft sich
jeden letzten Donnerstag im Monat zu ihrem Kameradschafts-
abend.
Die Termine für dieses Jahr sind am:
• 31.07.2025  • 28.08.2025  Sommerferien  • 25.09.2025
• 30.10.2025  • 27.11.2025  • 18.12.2025
Ort: Vereinsstüberl in der Fichtenstraße 1 um 19:30 Uhr.

Die Vorstandschaft

BINGO- Seniorennachmittag

Am Mittwoch, 16.7. findet um 15 Uhr im Café Härtl in Wartenberg
das Senioren-Bingo statt. Wir freuen uns auf euer kommen.

Die Marie-Pettenbeck-Schule sucht Unterstützung bei der Pflege
des Aquariums.

Fachlich kann die Schule leider dem Anspruch der Pflege des Aqua-
riums in der Aula nicht gerecht werden.
Sie haben Lust, hier die Schule zu unterstützen? Bitte melden Sie
sich unter 08762 878.

Verkauf der Stockbahn-Felder - Unterstützt unser Herzensprojekt! 
Helft mit beim Bau unserer neuen Stockhalle! 

So funktioniert’s:
Kauft symbolisch einen oder mehrere Quadratmeter unserer Stock-
bahn – und leistet damit einen wertvollen Beitrag zum Bau unseren
neuen Halle. 
Wir sind am Dienstag und Freitag ab 19 Uhr an der Stockhütte.
Kommt vorbei und entscheidet Euch für ein oder mehrere Felder!
Oder schreibt uns eine Mail: stockschuetzen@tsv-wartenberg.de
Jeder Beitrag zählt!
Ob Einzelpersonen, Familien, Firmen oder Vereine –
zeigen Sie Ihre Unterstützung für den Stocksport in unserer Region!
Herzlichen Dank für eure Unterstützung sagen

Die Wartenberger Stockschützen!

Preise:
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Wartenberger Kultursommer 2025

Django 3000
Samstag, 12.7.
Einlass: 18:30 Uhr Beginn: 20 Uhr
Einzelticket: 30,- €
Platzwahl: frei, teilbestuhlt mit Biertischgarnituren
Bewirtung durch die Wartenberger Vereine

Michael Mittermeier
Mittwoch, 16.7.
Einlass: 18:30 Uhr Beginn: 20 Uhr
Einzelticket: 39,- €
Platzwahl: frei, teilbestuhlt mit Biertischgarnituren
Bewirtung durch die Wartenberger Vereine

Neue Einsatzjacken für unsere First Responder – Ein Zeichen der
Wertschätzung 

Bürgermeister Christian Pröbst überreichte den First Responder
Kräften der Marktgemeinde feierlich neue Softshelljacken. Die
Übergabe fand im Rahmen eines kleinen Treffens am Feuerwehr-
haus statt.
Mit den neuen Jacken sind unsere ehrenamtlichen Helfer künftig
nicht nur funktional, sondern auch sichtbar als wichtige Unterstüt-
zungseinheit im Einsatz unterwegs.
Ein herzliches Dankeschön an die Marktgemeinde für die Bereitstel-
lung der Ausrüstung und die damit verbundene Anerkennung der
wertvollen und oft lebensrettenden Arbeit unserer First Responder!

Aus dem Kirchenanzeiger der Pfarrei Mariä Geburt Wartenberg
Mi. 9.7. Hll. Augustinus Zhao Rong, Priester u. Gefährten, Märtyrer
15:30 Klinik: Kath. Gottesdienst
Do. 10.7. Hl. Knud v. Dänemark, hl. Erich v. Schweden u. hl. Olaf v.

Norwegen
19:00 EUCHARISTIEFEIER



Heizungsbau & Sanitär
Wärmepumpen – Bäder – Pelletheizungen Öl+Gas

GmbH
Heimstraße 6

85456 Wartenberg
Tel. 08762/2733

„jetzt auchfreitagsfür Sie da“
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Fr. 11.7. Hl. Benedikt v. Nursia, Vater des abendländlischen Mönch-
tums, Patron Europas

ab 18 Uhr Ministrantenübernachtung im Pfarrgarten
19:15 Holzhausen: EUCHARISTIEFEIER
So. 13.7.
10:00 EUCHARISTIEFEIER, Kollekte für die Pfarrkirche Wartenberg,

anschl. Pfarrfest
Mo. 14.7. Hl. Kamillus v. Lellis, Priester, Ordensgründer
18:30 Josefsheim: Taizè-Abendgebet
Mi. 16.7. Sel. Irmengard, Äbtissin
15:30 Klinik: Evang. Gottesdienst
Do. 17.7.
19:00 Rockelfing: EUCHARISTIEFEIER

Gottesdienste der Evang.-Luth. Kirchengemeinde Erding 
So. 13.7.
9:00 Christuskirche, Gottesdienst, Zwölfer
10:30 Erlöserkirche, Gottesdienst, Zwölfer

Gartengestaltung

- Mäharbeiten - Baumfällungen
- Baumzuschnitte - Grundstückspflege - Wurzelstockfräsen

Tel. 08762/500 960 0 · Mobil 0151/107 598 99

Unverbindliche Beratung bei Ihnen vor Ort !!!

ge
dr
uc
kt 
au
f 1
00
%
 A
ltp
ap
ier
, F

SC
-z
er
tifi
zie

rt
ge
dr
uc
kt 
au
f 1
00
%
 A
ltp
ap
ier
, F

SC
-z
er
tifi
zie

rt

Richard Heidenreich
Erdgas . Flüssiggas . Heizungsbau . Sanitäranlagen . Kundendienst

Badplanung Modernisierungen . Solaranlagen

Am Altwasser 2 | 85459 Berglern | Tel. 0 87621384  ·  Fax 9918

E-PASSBILD
ab sofort nur hier!

Wir übermitteln ihr Bild digital an ihr Amt.

Reinigungsannahme · Lotto · Zeitungen
· Zigaretten · Passbilder

Lotto-Toto-Bodo
Strogenstr. 41, 85456 Wartenberg

Öffnungszeiten:
Mo, Di, Do, Fr 830-1330 Uhr und 14-18 Uhr 

Mi + Sa 830-13 Uhr

Zahnärztlicher Notdienst
Den zahnärztlichen Notdienst am Sa. 12.7./So. 13.7., versieht 
Dr. Julia Bondar, Johann-Auer-Str. 4, Erding, Tel. 08122-14568

Sprechzeiten: 10 - 12 Uhr u. 18 - 19 Uhr

pothekennotdienst
Die Dienstbereitschaft beginnt ab 8:30 Uhr früh und endet am nächsten 
Tag um dieselbe Zeit. Die Apotheken halten sich wie folgt dienstbereit:
Fr.      11.7.  Apotheke im BEZ OHG, St. Florian Weg 1, Berglern
                      Apotheke am Flughafen Metropolitan Pharmacy, Terminal 1,
                      München Airport Center, Ebene 03, Sa-Sa 6:30-21 Uhr
Sa.     12.7.  Rathaus-Apotheke, Erding, im SemptPark OHG, Pretzener Str. 10
                      Apotheke am Flughafen Metropolitan Pharmacy, Terminal 1,
                      München Airport Center, Ebene 03, Sa-Sa 6:30-21 Uhr
So.     13.7.  Apotheke am Erlbach, Vilsheimer Str. 1a, Buch am Erlbach
                      Apotheke am Flughafen Metropolitan Pharmacy, Terminal 1,
                      München Airport Center, Ebene 03, Sa-Sa 6:30-21 Uhr
Mo.  14.7.  Apotheke im West Erding Park, Johann-Auer-Str. 4
                      Apotheke am Flughafen Metropolitan Pharmacy, Terminal 1,
                      München Airport Center, Ebene 03, Sa-Sa 6:30-21 Uhr
Di.       15.7.  Nikolai-Apotheke, Wartenberg, Strogenstr. 1
                      Apotheke am Flughafen Metropolitan Pharmacy, Terminal 1,
                      München Airport Center, Ebene 03, Sa-Sa 6:30-21 Uhr
Mi.      16.7.   St. Johannis-Apotheke, Bahnhofstr. 22, Moosburg
                      Apotheke am Flughafen Metropolitan Pharmacy, Terminal 1,
                      München Airport Center, Ebene 03, Sa-Sa 6:30-21 Uhr
Do.      17.7.   Weltrich’sche Apotheke, Wartenberg, Obere Hauptstr. 4
                      Apotheke am Flughafen Metropolitan Pharmacy, Terminal 1,
                      München Airport Center, Ebene 03, Sa-Sa 6:30-21 Uhr

Bereitschaftsdienste
Notruf 110, Feuerwehr u. Rettungsdienst 112

Giftnotruf 089/19240 oder 0911/3982451
Ärztlicher Bereitschaftsdienst nachts, an Wochenenden und Feiertagen

unter kostenloser Rufnummer 116117 erreichbar.

Wir suchen Dich!
Zahntechniker w/m/d
in Teilzeit oder Vollzeit

Bewirb Dich - Wir haben unsere Zähne im Griff und beißen nicht!

keepsmiling.maderstorfer@outlook.de
08762 1427


